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Die Bekanntmachung des Beschlusses zur Einstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans „Mühlenhof“ wird hiermit öff entlich be-
kannt gemacht. Das Verfahren wird damit ohne die Aufstellung des 
Bebauungsplans abgeschlossen.

Castrop-Rauxel, den 30. Juni 2021

R. K r a v a n j a

Bürgermeister  

Bebauungsplan Nr. 98
„Quer-, Georg-, Hugostraße“
hier: Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 
Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 22.06.1978 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 98 „Quer-, Georg-, Hugostraße“ 
aufzustellen. 

Die Zielsetzung des Bebauungsplans Nr. 98 bestand in der geordneten 
städtebaulichen Entwicklung der bestehenden Wohnbebauung sowie 
der Verbesserung der Infrastruktur und des Ortsbilds.

Nach der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sind keine 
weiteren Verfahrensschritte durchgeführt worden. Eine Nachverdich-
tung der bestehenden Blockinnen-bereiche ist derzeit nicht vorgese-
hen, sodass eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Bereichs 
auch weiterhin über § 34 BauGB gegeben ist.

Derzeit besteht für das Plangebiet somit kein Planungserfordernis 
gem. § 1 Abs. 3 BauGB. Das Verfahren soll mit Aufhebung des Aufstel-
lungsbeschlusses endgültig eingestellt werden.

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat daher in seiner Sitzung am 
24.06.2021 folgenden Beschluss zur Einstellung des Bebauungsplan-
verfahrens gefasst: 

„Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschließt, den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan Nr. 98 „Quer-, Georg-, Hugostraße“ vom 
22.06.1978 aufzuheben und das Verfahren endgültig einzustellen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der zum 
Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 98 „Quer-, 
Georg-, Hugostraße“ liegt im Ortsteil Habinghorst, südlich der Römer-
straße und östlich der Henrichenburger Straße (B 235). Die genauen 
Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der beiliegenden 
Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage zur Dar-
stellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht. 

Die Bekanntmachung des Beschlusses zur Einstellung des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 98 „Quer-, Georg-, Hugostraße“ wird hiermit öff ent-
lich bekannt gemacht. Das Verfahren wird damit ohne die Aufstellung 
des Bebauungsplans abgeschlossen.

Castrop-Rauxel, den 30. Juni 2021

R. K r a v a n j a

Bürgermeister 
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Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils zum 5. 
und 20. eines Monats und bei Bedarf.

Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite www.castrop-rauxel.de 
unter der Rubrik „Bürgerservice, Politik und Verwaltung“, „Verwaltung“ zum 
Abruf bereit. Interessenten können sich hier auch für ein Abonnement der 
zukünftigen Ausgaben registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach 
Erscheinen kostenlos per E-Mail.

Zur Einsichtnahme steht das Amtsblatt außerdem im Rathaus (Eingang C / 
Forum-Ebene) zur Verfügung - sowohl am Informations- und Leseplatz vor den 
Sitzungsräumen 4 und 5 als auch im Schaukasten.

Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsverfahren 
beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz das Recht, 
Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten. 
Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.
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